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LEITENDER ANGESTELLTER NACH
§ 5 ABS. 3 BETRIEBSVERFASSUNGSGESETZ
	Checkliste

	Sie sind zur selbstständigen Einstellung und Entlassung von Arbeitnehmern berechtigt.
	☐
	Sie haben Generalvollmacht oder eine nicht unbedeutende Prokura (keine reine Titualar-Prokura).
	☐
	Sie nehmen regelmäßig Aufgaben wahr, die für den Betrieb von Bedeutung sind und besondere Erfahrungen und Kenntnisse voraussetzen. Dabei arbeiten Sie im Wesentlichen frei von Weisungen.
	☐
	Wenn Sie in einer Zeile einen Haken setzen konnten, gelten Sie als leitender Angestellter im Sinne des BetrVG.
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